
 
 

Stand: Nov. 2018 

AGB 
Allgem. Geschäftsbedingungen 

5. Falls der Käufer nicht eine gegenteilige Weisung erteilt hat, bestimmen 
wir, dass die schnellste und kostengünstigste Möglichkeit gewählt wird. 
 
§ 6 – Gefahrübergang bei Versendung 
Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an diesen versandt, so geht mit der 
Absendung an den Käufer, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der 
Ware auf den Käufer über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung 
der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 
 
§ 7 – Mängelrügen und Gewährleistung 
1. Wegen eines unerheblichen Mangels der Ware kann der Käufer keine 
Rechte geltend machen. Bei Mängeln, die nicht unerheblich sind, 
beschränken sich die Rechte des Käufers auf den Anspruch auf 
Nacherfüllung. §439 BGB bleibt unberührt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, 
hat der Käufer das Recht, nach seiner Wahl zu mindern oder vom Vertrag 
zurückzutreten. 

2. Der Käufer hat empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel 
und garantierte Beschaffenheit zu prüfen. Offensichtliche Mängel der 
Lieferung hat er unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben Tagen nach 

Eingang der Lieferung, versteckte Mängel innerhalb von 7 Tagen nach 
Entdeckung schriftlich zu melden. Andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt. 

3. Alle Gewährleistungsansprüche des Käufers gemäß § 437 BGB verjähren 
innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware. 
 
§ 8 – Beratende Tätigkeit – Vermögens- und Folgeschäden 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
8.1 durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Sachen 
8.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit 
8.3 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, 
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 
Wettbewerbsrechts 
8.4 aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen 
8.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung  
8.6 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 
sonstiger bewusster Pflichtverletzung  
8.7 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen 

 

§1 - Allgemeines 
1. Unseren Lieferungen und Leistungen liegen ausschließlich unsere 
nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde. Die Geltung 
etwaiger vom Käufer verwendeter Bedingungen ist selbst dann 
ausgeschlossen, wenn wir solchen Bedingungen nicht ausdrücklich 
widersprechen und die Lieferung ausführen. Abweichungen und Ergänzungen 
des Käufers sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung 
wirksam. Sie gelten nur für das Geschäft, für das sie getroffen wurden 

2. Die nachfolgenden Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte 
mit dem Käufer. 
 
§ 2 - Vertragsabschluss 
1. Angaben, die vor der Bestellung im Rahmen der Auftragsbearbeitung 
gemacht werden, insbesondere über Leistung-, Verbrauchs- oder andere 
Einzeldaten, sind nur verbindlich, wenn sie von uns mit der 
Auftragsbestätigung oder auch danach schriftlich als verbindlich bestätigt 
wurden. 

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Nach Bestellung des Käufers kommt 
der Vertrag durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder, sofern eine 
Auftragsbestätigung nicht erteilt wurde, durch unsere Lieferung zustande. 

3. Bei offensichtlichen Schreib- oder Rechenfehlern im Angebot oder in der 
schriftlichen Auftragsbestätigung sind wir unbeschadet unserer sonstigen 
Rechte zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

4. Kostenvoranschläge, Abbildungen, Zeichnungen, Entwürfe, Modelle, 
Muster usw. bleiben unser Eigentum und sind ohne Aufforderung kostenlos 
an uns zurückzugeben, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Der Käufer 
haftet für ihren Verlust und ihre Beschädigung. Auf unser Verlangen sind 
diese Gegenstände jederzeit herauszugeben. Dem Käufer steht an diesen 
Gegenständen kein Zurückbehaltungsrecht zu. 
Die Gegenstände sind sicher aufzubewahren und dürfen Dritten nicht ohne 
unsere vorherige Zustimmung zugänglich gemacht werden oder vervielfältigt 
werden. 
Die vorgenannten Gegenstände und ihr gedanklicher Inhalt sind unsere 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und vom Käufer streng geheim zu 
halten, soweit sie nicht allgemein bekannt sind oder ohne Verschulden des 
Käufers allgemein bekannt werden. 
 
§ 3 – Preise 
1. Alle von uns genannten Preise verstehen sich, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, ab Werk ausschließl. Transport, Transportversicherung und 
Verpackung. 

2. Die Preise für alle gelieferten Waren und Dienstleistungen sind unsere am 
Tag der Rechnungsstellung (Rechnungsdatum) geltenden Listenpreise zzgl. 
der an diesem Tag gültigen gesetzl. Mehrwertsteuer. 

3. Sofern keine Festpreisabreden getroffen wurden, bleiben angemessene 
Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für 
Lieferung, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, 
vorbehalten. 
 
§ 4 – Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
Dem Käufer steht das Recht zur Aufrechnung nur dann zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 5 – Lieferung 
1. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht 
ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde, ist 
ausnahmsweise eine verbindliche Lieferfrist vereinbart worden, beginnt sie 
mit dem Tag der Auftragsbestätigung. Ihr Beginn ist jedoch 
hinausgeschoben, solange nicht alle Einzelheiten des Vertrages geklärt sind 
und der Käufer seine Vertragspflichten erfüllt hat, insbesondere die vom 
Käufer zu beschaffenden Unterlagen und eine vereinbarte Anzahlung 
eingegangen sind.  

2. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstanden 
Schaden einschl. etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.  

3. Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen 
einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von max. 3 % des 
Lieferwertes. 

4. Weitere gesetzliche Ansprüche  das Transportmittel und den 
Transportweg, ohne dafür verantwortlich zu sein und Rechte des Käufers 
wegen des Lieferverzuges bleiben unberührt. 

 
§ 9 - Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständi-
gen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt 
für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich 
hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn 
der Käufer sich vertragswidrig verhält. 

2. Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn überge-
gangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Müssen Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht 
übergegangen ist, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstige 
Eingriffe Dritter ausgesetzt ist. Erheben wir Klage gemäß § 771 ZPO und ist 
der Dritte nicht in der Lage, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstehenden Ausfall. 

3. Der Käufer darf die gelieferte Ware nur im Rahmen des gewöhnlichen 
Geschäftsganges weiterveräußern; eine Verpfändung oder Sicherungsüber-
eignung ist unzulässig. Wir behalten uns vor, die Ermächtigung zur Weiterver-
äußerung der Ware zu widerrufen, wenn der Käufer in Zahlungsverzug gerät 
oder nach Vertragsschluss eine wesentliche Verschlechterung der Vermögens-
lage des Käufers eintritt, die zu schwerwiegenden Zweifeln an der 
Kreditwürdigkeit des Käufers Anlass gibt. Verletzt der Käufer die vorstehend 
im Satz 1 geregelte Verpflichtung oder gerät er in Zahlungsverzug, sind wir 
außerdem berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzuneh-
men. 

4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Käufer wird stets für 
uns vorgenommen. Wird die Ware zusammen mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Ware zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 

5. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt und erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 
Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der 
Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
 
§ 10 – Rechnung 
1. Unsere Rechnungen sind im Rahmen eines vereinbarten Warenkredits 
spätestens innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. 
Skontoabzüge sind nur nach ausdrücklicher Vereinbarung zulässig. Auch in 
diesem Fall sind sie nur zulässig, wenn der Käufer alle bei uns offenen Rech-
nungsbeträge ausgeglichen hat oder gleichzeitig ausgleicht. Rechnungen über 
Dienstleistungen sind sofort ohne Abzug von Skonto fällig. 

2. Sofern Rechnungen nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum 
bezahlt werden, gerät der Käufer in Zahlungsverzug und wir können Verzugs-
zinsen sowie einen etwa weitergehenden Verzugsschaden geltend machen. 

3. Tritt nach Vertragsabschluss eine wesentliche Verschlechterung der Vermö-
gensverhältnisse des Käufers ein oder wird uns eine vorher eingetretende Ver-
schlechterung der Vermögensverhältnisse nach Vertragsabschluss bekannt, 
die zu schwerwiegenden Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Käufers Anlass 
gibt, sind wir berechtigt, nach unserer Wahl entweder Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung zu fordern. Leistet der Käufer diesem Verlangen nicht 
Folge, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
§ 11 – Sonstiges 
1. Dieser Vertrag und die gesamte Rechtsbeziehung der Parteien unterliegen 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG). 

2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 

3. Alle Vereinbarungen die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 
Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Reglung am nächsten kommt, bzw. 
diese Lücke ausfüllt. 

 


